
 

Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft, 6020 Innsbruck, Innrain 52f, 5. OG, Tel: 0512/507-30261 

Ausschreibung - Nachhaltigkeitsprojekte für die Fakultät 

(Zielvereinbarung 2022-2025 - Nachhaltigkeit II) 
 

Beantragbare Kosten: 
Obergrenze für Einzelprojekte: € 10.000 

(verwendbar für Proband:innenentschädigung bzw., stud. Mitarbeit; bei Nichtausschöpfung 

der Summe erfolgt Übertragung in Nachhaltigkeit I) 

 

Antragsrichtlinien: 

 Entwicklung eines partizipativen Nachhaltigkeitsprojektes für die Fakultät in folgenden 

beispielhaften Themenspektrum: nachhaltiges Datenmanagement; nachhaltige 

Vermittlung berufsrelevanter sozial-kommunikativer Fertigkeiten für Studierende und 

Nachwuchswissenschafter:innen; Mobilitätsverhalten der Fakultätsmitglieder 

 

 Der Antrag besteht aus einem kurzen Exposé (max. 5 Seiten, 1,5 Zeilenabstand), das 

sich auf das Ziel und den Zweck des Nachhaltigkeitsprojektes sowie den zu 

erwartenden Gewinn für die Fakultät bezieht einschließlich einer Kostenaufstellung 

 

 Antragsteller:innen müssen zum Zeitpunkt des Antrages und für die Dauer des 

beantragten Projektes in einem aktiven Dienstverhältnis zur Universität als 

wissenschaftliche Mitarbeiter:innen stehen oder aktiv in einem der angebotenen 

Studiengänge der Fakultät inskribiert sein; Mitarbeiter:innen, die in Drittmittelprojekten 

beschäftigt sind, sind nicht antragsberechtigt.  

 

Mitglieder Auswahljury:  
Professor:in vom Institut für Psychologie, Univ.-Prof. Dr. Tobias Greitemeyer 

Professor:in vom Institut für Sportwissenschaft, Univ.-Prof. Dr. Martin Kopp 

Wiss. Mitarbeiter:in vom Institut für Psychologie, Ass.-Prof. Alexander Karabatsiakis, PhD 

Wiss. Mitarbeiter:in vom Institut für Sportwissenschaft, Ass.-Prof. Anika Frühauf, PhD 

Student:in von StV. Psychologie, Maximilian Patrzek 

Student:in von StV. Sportwissenschaft, Jonas Vey 

 

 

Einreichfrist:  31.05.2023 

 

Insgesamt zur Verfügung stehende Mittel für den gesamten Zeitraum 2022-2024: € 30.000 

 

 

 

Zusatzinformationen: 

Es besteht kein Anspruch auf Förderung aus den Mitteln der Fakultät. 

Bei Bedarf können Mittel aus diesem Internationalisierungsprojekt für andere dringliche 

Fakultätsprojekte umgewidmet werden. 


